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Ausgedruckt am 20. 2. 1987 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom xxxxxxxxxxxxxx, 
mit dem das Pflanzenschutzgesetz geändert 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Pflanzenschutzgesetz, BGBL Nr. 124/1948, 
in der Fassung der Bundesgesetze 
Nr.18111970, BGBI. Nr.25/1972, 
Nr.50/1974, BGBL Nr.503/1974 und 
Nr. 230/1982, wird geändert wie folgt: 

§ 13 a lautet: 

BGBI. 
BGBI. 
BGBI. 

,,§ 13 a. (1) Pflanzenschutzmittel aus Num
mer 3808 des Zolltarifs (Zolltarifgesetz 1988, 
BGBI. Nr. ... ) dürfen, soweit in den folgenden 
Absätzen nicht anderes bestimmt ist, in das Zollge
biet nur eingeführt werden, wenn sie 

a) in das von der Bundesanstalt für Pflanzen
schutz geführte Register (§ 13 Abs. 6) einge
tragen sind oder 

b) von der Bundesanstalt für Pflanzenschutz 
oder im Rahmen einer mit dieser Anstalt 
bestehenden Vereinbarung untersucht oder 
erprobt werden sollen. 

(2) Pflanzenschutzmittel, die unter Beachtung 
der Zollvorschriften eingeführt werden, unterliegen 
den Bestimmungen des Abs. 1 erst, wenn sie zur 
zollamtlichen Abfertigung zum freien Verkehr 
oder zum Eingangsvormerkverkehr gestellt werden 
oder wenn über sie entgegen den Zollvorschriften 
verfügt· wird. 

(3) Das Vorliegen der Voraussetzungen des 
Abs. 1 ist vom Verfügungsberechtigten (§ 51 des 
Zollgesetzes 1955, BGBL Nr. 129, in der jeweils 
geltenden Fassung) anläßlich der zollamtlichen 
Abfertigung zum freien Verkehr oder zum Ein
gangsvormerkverkehr durch eine Bestätigung nach
zuweisen, die von der Bundesanstalt für Pflanzen
schutz auszustellen ist. Die Bundesanstalt für Pflan
zenschutz hat weiter auf Antrag für Waren der 
Nummer 3808, die keine Pflanzenschutzmittel 

(§ 12) sind, für Zwecke der zollamtlichen Abferti
gung eine diesbezügliche Bestätigung auszustellen. 
Wurde bei der Bundesanstalt für Pflanzenschutz 
die Ausstellung einer Bestätigung gemäß dem 
ersten oder zweiten Satz beantragt und ist die Bun
desanstalt der Auffassung, daß die Bestätigung zu 
verweigern wäre, so hat sie den Antrag binnen zwei 
Wochen· nach Einlangen dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft vorzulegen. Dieser hat 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz, wenn die Voraus
setzungen für die Ausstellung der Bestätigung nicht 
vorliegen, den Antrag abzuweisen, anderenfalls 
einen entsprechenden Feststellungsbescheid zu 
erlassen. Der Feststellungsbescheid tritt für ZweGke 
der zollamtlichen Abfertigung an die Stelle einer 
Bestätigung der Bundesanstalt für Pflanzenschutz. 

(4) Abs. 1 bis 3 finden keine Anwendung auf 
Pflanzenschutzmittel, 

a) die im Zwischenauslandsverkehr (§ 127 des 
Zollgesetzes 1955 in der jeweils geltenden 
Fassung) wiedereingeführt werden; 

b) die zur Verwendung in vom Zollausland aus 
bewirtschafteten, im Zollgrenzbezirk gelege
nen land- und forstwirtschaftlichen B~trieben 
durch den Betriebsinhaber oder in seinem 
Auftrag aus dem gegenüberliegenden Zoll
grenzbezirk eingebracht werden. 

(5) Abs. 1 bis 3 finden ferner keine Anwendung 
auf Pflanzenschutzmittel, die im aktiven Vered
lungsverkehr (§ 89 des Zoll gesetzes 1955 in der 
jeweils geltenden Fassung) eingeführt werden, es 
sei denn, daß die bedingte Zollschuld für die betref
fende Ware unb~dingt wird (§ 177 Abs. 3 des Zoll
gesetzes 1955 in der jeweils geltenden Fassung). In 
diesem Falle trifft abweichend von Abs. 3 die Ver
pflichtung zum Nachweis, daß die V oraussetzun
gen des Abs. 1 vorliegen, den Vormerknehmer; die
ser hat die Bestätigung der Bundesanstalt für Pflan
zenschutz oder den Feststellungsbescheid (Abs. 3) 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Zollschuld unbe
dingt wird, dem Zollamt beizubringen, welches die 
Zollabrechnung (§ 80 des Zollgesetzes 1955 in der 
jeweils geltenden Fassung) vorzunehmen hat. 
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2 16 der Beilagen 

(6) Der Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft hat im Einvernehmen mit den Bundesmini
stern für Finanzen, für Handel, Gewerbe und Indu
strie und für Gesundheit und Umweltschutz 
Waren, die nicht unter die Nummer 3808 einzurei
hen sind, durch Verordnung in die Regelung der 
Abs. 1 bis 5 einzubeziehen, wenn diese Waren als 
Pflanzenschutzmittel verwendet werden. 

(7) Durch die Vorschriften der Abs. 1 bis 6 wer
den die Bestimmungen des Außenhandelsgesetzes 
1984, BGBI. Nr. 184, in der jeweils geltenden Fas
sung nicht berührt." 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit In Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut 

hinsichtlich der Abs. 1 bis 5 des durch Art. I 
abgeänderten § 13 a der Bundesminister für Finan
zen im Einvernehmen mit den Bundesministern für 
Land- und Forstwirtschaft und für Gesundheit u'nd 
Umweltschutz, soweit die Anwendung des Zollta
rifs und die zollamtliche Abfertigung in Betracht 
kommen, und im übrigen .der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz, 

hinsichtlich des Abs. 6 des durch Art. I abgeän
derten § 13 a der Bundesminister für' Land- und 
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit den Bundes
ministern für Finanzen, für Handel, Gewerbe und 
Industrie und für Gesundheit und Umweltschutz 
und 

hinsichtlich des Abs. 7 des durch Art. I abgeän
.derten § 13 a der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz. 
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VORBLATT 

Problem: 

Im § 13 ades Pflanzenschutzgesetzes wird auf die Tarifnummer 38.11 des Zolltarifs (Zolltarifgesetz 
1958, BGBl. Nr. 74) Bezug genommen. Die Umstellung des Österreichischen Zolltarifs auf das Harmoni
sierte 'System erfordert daher eine entsprechende Änderung. 

Ziel- und Problemlösung : 

Angle'ichung des Pflanzenschutzgesetzes an den Österreichischen Zolltarif auf Grund des "Interna
tionalen Übereinkommens über das Harmonisierte System zur Bezeichnung und Kodierung der Waren". 
Abänderung des § 13 ades Pflanzenschutzgesetzes, wobei gleichzeitig die Bundesgesetze über die Errich
tung eines Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz, über die landwirtschaftlichen Bundes
anstalten sowie die Wiederverlautbarung des Außenhandelsgesetzes Berücksichtigung fanden und die 
dynamische Verweisung der im § 13 a zitierten Bundesgesetze sichergestellt wurde. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine. 
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4 16 der Beilagen 

Erläuterungen 

Das "Internationale Übereinkommen über das 
Harmonisierte System zur Bezeichnung und 
Kodierung der Waren" soll voraussichtlich am 
1. Jänner 1988 in Kraft treten. Demzufolge wäre 
bis zu diesem Zeitpunkt ein neuer Zolltarif (Zqllta
rifgesetz 1988) in Kraft zu setzen, der wiederum 
eine entsprechende Anpassung des Pflanzenschutz
gesetzes erfordert, da in dessen § 13 a auf die Zoll
tarifnummer 38.11 des Zolltarifs (Zolltarifgesetz 
1958, BGBl. Nr. 74) Bezug genommen wird. 

Zu Art. I: 

Die Warengruppe der Nummer 3808 des Zollta
rifs (Zolltarifgesetz 1988) soll sich nahezu mit der 
Warengruppe der Tarifnummer 38.11 des noch gel
tenqen Zolltarifs decken. Ein geringfügiger Teil 
der Warengruppe der letztgenannten Zolltarifnum
mer soll in die Nummer 3307, Unternummern 3307 
49 und 3307 90, des Zolltarifs (Zolltarifgesetz 
1988) transponiert werden, die jedoch für das 
Pflanzenschutzgesetz nicht von Bedeutung sind, da 
es sich bei dieser Warengruppe nicht um Pflanzen
schutzmittel handelt (3307 90: desinfizierende Auf
bewahrungsflüssigkeiten für Kontaktlinsen und 
künstliche Augen; 3307 49: Raumsprays, die neben 
Riechmitteln auch desinfizierende Stoffe enthal
ten). Es sollte daher im § 13 ades Pflanzenschutz
gesetzes die Zolltarifnummer 38.11 des Zolltarifs 
(Zolltarifgesetz 1958) durch die Nummer 3808 des 
Zolltarifs (Zolltarifgesetz 1988) ausgetauscht wer
den. 

Überdies soll im vorliegenden § 13 ader § 4 
Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Errichtung 
eines Bundesministeriums für Gesundheit und 
Umweltschutz, BGBl. Nr. 25/1972, wonach der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft in 
den Angelegenheiten des Pflanzenschutzes, mit 
Ausnahme der phytosanitären Grenzkontrolle, im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz vorzugehen hat, die 
Änderung der Bezeichnung der Bundesanstalt für 
Pflanzenschutz in Wien in Bundesanstalt für Pflan
zenschutz auf Grund des Bundesgesetzes über die 
landwirtschaftlichen Bundesanstalten, BGBl. 
Nr.230/1982, und die Wiederverlautbarung des 
Außenhandelsgesetzes berücksichtigt werden. Wei
ters soll die dynamische Verweisung der im § 13 a 
zitierten Bundesgesetze durch den Zusatz "in der 
jeweils geltenden Fassung" gesichert werden. 

Zu Art. 11: 

Das Bundesgesetz, mit dem das Pflanzenschutz
gesetz geändert wird, soll - um einen nahtlosen 
Übergang der Anwendung der Zolltarifbestimmun
gen zu sichern - gleichzeitig mit dem neuen Zoll
tarif (Zolltarifgesetz 1988) in Kraft treten. Das 
wird voraussichtlich der 1. Jänner 1988 sein. Da 
jedoch dieser Zeitpunkt nicht gesichert ist, wurde 
das Inkrafttretensdatum nicht eingefügt. 

Abs. 2 enthält die Vollziehungsklausel. 

Kosten: 

Keine. 
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Textgegenüberstellung 

Pflanzenschutzgesetz 

Derzeit geltender Gesetzestext 

,,§ 13 a. (1) Pflanzenschutzmittel aus Tarifnummer 38.11 des Zolltarifes (Zoll
tarifgesetz 1958, BGBI. Nr. 74) dürfen, soweit in den folgendenAbsätzen nicht 
anderes bestimmt ist, in das Zollgebiet nur eingeführt werden, wenn sie 

a) in das von der Bundesanstalt für Pflanzenschutz *) geführte Register (§ 13 
Abs. 6) eingetragen sind oder 

b) von der Bundesanstalt für Pflanzenschutz ~.) oder im Rahmen einer mit 
dieser Anstalt bestehenden Vereinbarung untersucht oder erprobt werden 
sollen. 

, (2) Pflanzenschutzmittel, die unter Beachtung der Zollvorschriften eingeführt 
werden, unterliegen den Bestimmungen des Abs. 1 erst, wenn sie zur zollamtli
chen Abfertigung zum freien Verkehr oder zum Eingangsvormerkverkehr 
gestellt werden oder wenn über sie entgegen den Zollvorschriften verfügt wird. 

(3) Das Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 1 ist vom Verfügungsberech
tigten (§ 51 des Zollgesetzes 1955, BGBI. Nr. 129) anläßlich der zollamtlichen 
Abfertigung zum freien Verkehr oder zum Eingangsvormerkverkehr- durch eine 
Bestätigung nachzuweisen, die von der Bundesanstalt für Pflanzenschutz ~.) aus
zustellen ist. Die Bundesanstalt für Pflanzenschutz *) hat weiter auf Antrag für 
Waren der Tarifnummer 38.11, die keine Pflanzenschutzmittel (§ 12) sind, für 
Zwecke der zollamtlichen Abfertigung eine diesbezügliche Bestätigung auszu
stellen. Wurde bei der Bundesanstalt für Pflanzenschutz '~) die Ausstellung einer 
Bestätigung gemäß dem ersten oder zweiten Satz beantragt und ist die Bundes
anstalt der Auffassung, daß die Bestätigung zu verweigern wäre, so hat sie den 
Antrag binnen zwei Wochen nach Einlangen dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft vorzulegen. Dieser hat, wenn die Voraussetzungen für die Aus-
stellung der Bestätigung nicht vorliegen, den Antrag abzuweisen, anderenfalls 
einen entsprechenden Feststellungsbescheid zu erlassen-. Der Feststellungsbe
scheid tritt für Zwecke der zollamtlichen Abfertigung an die Stelle einer Bestäti-
gung der Bundesanstalt für Pflanzenschutz '~). -

*) geändert durch BGBI. Nr. 230/1982 
*") Berücksichtigung des Bundesgesetzes über die Errichtung eines Bundesministeriums 

für Gesundheit und Umweltschutz, BGBI. Nr.25/1972. 

Neuer Text 

· .. aus Nummer 3808 des Zolltarifs (Zolltarifgesetz1988, BGBI. Nr .... ) dür
fen, ... 

· .. , BGBI. Nr. 129, in der jeweils geltenden Fassung) anläßlich ... 

Waren der Nummer 3808, die ... 

· .. hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz, wenn ... '~") 
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Derzeit geltender Gesetzestext 

(4) Abs. 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Pflanzenschutzmittel, 
a) die im Zwischenauslandsverkehr (§ 127 des Zollgesetzes 1955) wiederein

geführt werden; 

b) die zur Verwendung in vom Zollausland aus bewirtschafteten, im Zoll
grenzbezirk gelegenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben durch den 
Betriebsinhaber oder in seinem Auftrag aus dem gegenüberliegenden Zoll
grenzbezirk eingebracht werden. 

(5) Abs. 1 bis 3 finden ferner keine Anwendung auf Pflanzenschutzmittel, die 
im aktiven Veredlungsverkehr (§ 89 des Zollgesetzes 1955) eingeführt werden, 
es sei denn, daß die bedingte Zollschuld für die betreffende Ware unbedingt 
wird (§ 177 Abs. 3 des Zollgesetzes 1955). In diesem Eille trifft abweichend von 
Abs.3 die Verpflichtung zum Nachweis, daß die Voraussetzungen des Abs. 1 
vorliegen, den Vormerknehmer; dieser hat die Bestätigung der Bundesanstalt für 
Pflanzenschutz *) oder den Feststellungsbescheid des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft (Abs. 3) bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Zollschuld unbe
dingt wird, dem Zollamt beizubringen, welches die Zollabrechnung (§ 80 des 
Zollgesetzes 1955j vorzunehmen hat. 

(6) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat im Einvernehmen 
mit den Bundesministern für Finanzen, für Handel, Gewerbe und Industrie und 
für soziale Verwaltung Waren, die nicht unter die Tarifnummer 38.11 des Zoll
tarifes 1958 einzureihen sind, durch Verordnung in die Regelung der Abs.l bis 
5 einzubeziehen, wenn diese Waren als Pflanzenschutzmittel verwendet werden. 

(7) Durch die Vorschriften der Abs. 1 bis 6 werden die Bestimmungen des 
Außenhandelsgesetzes 1968, BGBI. Nr. 314, nicht berührt." 

*) geändert durch BGBI. Nr. 230/1982 
*") Berücksichtigung des Bundesgesetzes über die Errichtung eines Bundesministe

riums für Gesundheit und Umweltschutz, BGBI. Nr. 25/1972 . 
•. **) Berücksichtigung der Wiederverlautbarung des Außenhandelsgesetzes 1968. 

Neuer Text 

· .. Zollgesetzes 1955 in der jeweils geltenden Fassung) wiedereingeführt ... 

· .. Zollgesetzes 1955 in der jeweils geltenden Fassung) eingeführt ... 

· .. Zollgesetzes 1955 in der jeweils geltenden Fassung). In ... 

· .. Feststellungsbescheid (Abs. 3) ... ,~,:.) 

Zollgesetzes 1955 in der jeweils geltenden Fassung) vorzunehmen ... 

· .. für Handel, Gewerbe und Industrie und für Gesundheit und Umwelt
schutz "*) Waren, die nicht unter die Nummer 3808 einzureihen ... 

· .. Außenhandelsgesetzes 1984, BGBI. Nr. 184, in der jeweils geltenden Fas
sung nicht ... '~'}'}) 
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